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  Wird vom Mieter  durchgeführ t

  Wird vom Vermieter  durchgeführ t ,  Pauschalpreis  100,-  Euro  €

  Wird vom Mieter  durchgeführ t

  Wird vom Vermieter  durchgeführ t ,  Pauschalpreis  180,-  Euro  €

 Al le Preise verstehen sich ink lusive der gesetzl ichen MwSt.   
 Diese wird in der Rechnung ausgewiesen.   €

Er folgt bei Reservierung (min. 50 % des Rechnungsbetrages)  €

 Bei  Abholung des Fahrzeugs in bar  oder per EC-K ar te  €

  Vorab per Über weisung auf  das Vermieterkonto:   €

  Kreisspark asse Köln Rüdiger Hi lber tz-Wachauf

  IBAN:  DE75370502990026005539 BIC:  COKSDE33XXX

    €

    €

    €

    €
   

    €

1.  Das Fz wird dem Mieter  in technisch einwandfreiem Zustand übergeben.  Optische Beeinträchtigungen 
wie beispielsweise k leine Lackschäden,  k leine Del len,  Kratzer  oder Park rempler  stel len keine Fahrzeug-
mängel  dar  und sind vom Mieter  zu akzeptieren,  sofern die Gebrauchsfähigkeit  des Fz dadurch nicht be -
einträchtigt  ist .
2 .  Das Fahrzeug wird innen und außen gereinigt  übergeben. 
3.  Der genaue Zustand des Fz ergibt s ich aus dem bei  der Übergabe des Fahrzeugs von Mieter  und Vermie -
ter  gemeinsam zu erstel lenden Übergabeprotokoll .  Dieses Protokoll  ist  Bestandtei l  dieses Mietver trags.

Über die Anmietung des nachstehend bezeichneten Fahrzeugs (abgekürzt :  Fz)  wird z wischen dem(n) Mieter
(n)  und dem Vermieter  Rüdiger Hi lber tz-Wachauf dieser  Mietver trag abgeschlossen. 

Fahrzeug Ar t/Typ Wohnmobil     

Fz- Ident N°

Fz-schein N°     Amtl.  Kennzeichen:

Reiseziel      

Zustand

Nur der (die)  nachstehend genannte(n)  Mieter  s ind zum Führen des Fahrzeugs berechtigt.

 1 .  Mieter  /  Fahrer     2 .  Mieter  /  Fahrer

Name, Vorname

Adresse:  Straße
PLZ,  Or t

Telefon (mobil )

Gebur tstag

Personalaw.  N°

Führerschein N°

Miete und Ser vicekosten:
Für die Nutzung des Fahrzeugs während der vereinbar ten Mietdauer ist  der  Mieter  verpfl ichtet  die folgende
Miete,  Nutzungsgebühren und Kosten an den Vermieter  zu bezahlen:

Leistung  Hinweise    Menge /  Anzahl     Tagespreis  Gesamt

Tagesmiete  Ink lusive km Miettage:

Je K i lometer  Preis/k m € k m:

Zustel lung /  Abholung*

Kraftstoff  u.  Öl**

Ser vicepauschale*** Ink lusive Nutzgas

Endreinigung außen*

Endreinigung innen*

Gesamtbetrag

Anzahlung

Zahlung der
Restsumme

Rüdiger Hilbertz-Wachauf • Falkenstraße 16 • 53859 Niederkassel • Tel. 02208 / 5060414
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Die allgemeinen Mietbedingungen (siehe Rückseiten) sind ebenso wie das Übergabeprotokoll Bestandteil die-
ses Mietvertrages. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie diese gelesen haben und somit akzeptieren.

 Datum /  Vermieter  Datum /1.  Mieter  Datum /2.Mieter

Der Mieter  wird wegen der Haftung bei  Verkehrsunfäl len auf  Abschnitt  8 der al lgemeinen Mietbedingun-
gen hingewiesen.  Mehrere Mieter  haften für  al le  Ansprüche,  die ihren Ursprung in diesem Mietverhältnis 
haben,  als  Gesamtschuldner und bi lden eine Mietergemeinschaft .  Jeder Mieter  hat  identische Rechte und 
Pfl ichten.

Das gemietete Fahrzeug nebst Fahrzeugpapieren und Schlüssel wird dem Mieter erst nach Bezahlung der 
vereinbarten Kaution und dem Zahlungseingang der vereinbarten Restzahlung für die Miete und Servicekos-
ten übergeben. Der fr istgerechte Zahlungsbetrag der Anzahlung nach Reservierungseingang, mindestens 
50% des gesamten Rechnungsbetrages, wird vorrausgesetzt.  (Ziffer 3.3 der allgemeinen Mietbedingungen) 
Ohne Bezahlung besteht keine Verpflichtung zur Übergabe.

Die Par teien vereinbaren einvernehmlich,  dass Sicherheit  (K aution)  in Höhe des 
nebenstehenden Betrages zu leisten ist .  Die K aution ist  zahlbar an den Vermieter 
spätestens bei  Übernahme des Fahrzeugs.

€

1.  Zur Sicherung al ler  Ansprüche des Vermieters,  die ihren Ursprung in diesem Mietverhältnis  haben,  ein-  
 schl ießl ich al ler  eventuel len Schadensersatzansprüche verpfl ichtet  s ich der Mieter  eine Mietsicherheit   
 (K aution)  in der nachstehend vereinbar ten Höhe an den Vermieter  zu leisten.
2.  Die K aution ist  spätestens mit  Übergabe des Fahrzeugs an den Mieter  zur  Zahlung fäl l ig. 
3 .  Der Vermieter  k ann gegen den K autionsrückzahlungsanspruch mit  Forderung aus dem Mietverhältnis   
 aufrechnen.

Wurde ein Termin für  die Fahrzeugrückgabe bestimmt,  endet das Mietverhältnis  zu diesem Zeitpunkt,  eine 
Kündigung ist  dazu nicht er forderl ich.  Wegen Einzelheiten zur Ver tragskündigung und Stornierung wird 
der Mieter  auf  Zif fer  2 der al lgemeinen Vermietbedingungen hingewiesen. 

Das Rauchen ist  in den Fahrzeugen nicht er laubt und das Mitführen von Haustieren bedar f  einer 
gesonder ten Absprache (Zif fer  4.5 u.  4 .6.  von Abschnitt  4 der al lgemeinen Mietbedingungen) 

Die vereinbar ten Kosten für  die Endreinigung innen und/oder außen sind vom Mieter  zu entr ich-
ten,  sofern das Fahrzeug in nicht gereinigtem oder ungenügend gereinigtem Zustand an den Ver-
mieter  zurückgegeben wird,  oder vereinbar t  ist ,  dass der Vermieter  die Endreinigung durchführ t . 
Die Endreinigung umfasst  auch die Leerung des Fäk al ien-  u.  Abwasser tanks (soweit  vorhanden).

Das Wohnmobil  wird dem Mieter  mit  einer vol lbefül lten Gasf lasche zur Ver fügung gestel lt .  Sol lte 
dieser  Gasvorrat  für  die gesamte Mietdauer nicht ausreichen,  ist  es  Sache des Mieters  auf  eigenen 
Kosten die Gasf lasche entsprechend neu befül len zu lassen bz w. auszutauschen.  Ein bei  der  Rück-
gabe des Wohnmobils  noch vorhandener Gasvorrat  wird vom Vermieter  nicht vergütet.

Das Fahrzeug wird dem Mieter  mit  vol lem Kraftstoff tank übergeben.  Der Mieter  betankt das Fahr-
zeug nach Bedar f  auf  eigene Kosten während der Mietzeit  und br ingt es vol lgetankt zurück .  Br ingt 
der Mieter  das Fahrzeug mit  nicht vol lständig gefül ltem Kraftstoff tank zum Vermieter  zurück , 
übernimmt der Vermieter  das Auftanken.  Für diese zusätzl iche Leistung k ann der Vermieter  die 
Bezahlung einer angemessenen Vergütung beanspruchen,  die Kosten für  den nachgefül lten Kraft-
stoff  muss der Mieter  auf  Nachweis zum Tagespreis  vergüten.

Kosten für  die Zustel lung oder Abholung des Fahrzeugs s ind vom Mieter  nur zu entr ichten,  so-
weit  der Vermieter  das Fahrzeug vereinbarungsgemäß zum Mieter  br ingt und/oder dor t  abholt . 
Die Kosten für  die Abholung des Fahrzeugs werden ferner berechnet,  wenn der Mieter  das Fahr-
zeug nicht wie vereinbar t  zum Vermieter  zurück bringt,  es  sei  denn,  das Fahrzeug ist  wegen eines      
technischen Defektes,  der  nicht vom Mieter  verursacht ist ,  nicht mehr fahrbereit .

Das Mietverhältnis  und die Zahlungspfl icht beginnen am vereinbar ten Termin für  die Fahrzeugübergabe.

  Tag (Datum) Uhrzeit

 Fahrzeugübernahme
Vereinbar te
Termine Fahrzeugrückgabe

Mietsicherheit  (K aution)

Al lgemein,
Fäl l igkeit

K autionshöhe:     

Übergabe:

Hinweis  auf  die Selbstbetei l igungim Schadensfal l  (vgl.  Abschnitt  8 der al lgemeinen Mietbedingungen):

In der Fahrzeugvollversicherung ( Vol lk asko)  besteht eine Selbstbetei l igung des Mieters  in Höhe von                 €  für  jeden Schadensfal l .
In der Fahrzeugtei lversicherung ( Tei lk asko)  beträgt die Selbstbetei l igung des Mieters                  €  für  pro Schadensfal l .

Haftung bei
Unfäl len:

Unterschrif ten

Zustel lung,
Abholung*

Kraftstoff,  Öl**

Ser vicepauschale,
Nutzgas***

Endreinigung*

Nutzungsverbote
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Mehrere Mieter bilden eine Mietergemeinschaft. Jeder Mieter hat identische Rechte 
und P� ichten.

1. Zustande kommen des verbindlichen Mietvertrages:

1.1. Absprachen oder Erklärungen, die nur mündlich, ohne schriftliche Bestätigung, 
per E-Mail oder SMS erfolgt sind, sind in jedem Fall ohne rechtliche Wirkung. Der Ab-
schluss eines Mietvertrages über das Fahrzeug kann nur schriftlich, in der Regel durch 
beiderseitige Unterschrift dieses Vertrages erfolgen.

1.2. Der Mietvertrag kommt zwischen den Vertragsparteien zustande. Eine Übertra-
gung oder Abtretung der Rechte aus dem Mietvertrag durch den Mieter auf andere 
dritte Personen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher vorheriger Zustimmung des 
Vermieters möglich.

1.3. Das Fahrzeug darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht 
dritten Personen zum Gebrauch überlassen werden, es darf nur von den im Mietver-
trag genannten Fahrern / Mietern gefahren werden.

2. Kündigung, Stornierungen:

2.1. Ist ein Termin für die Rückgabe des Fahrzeugs nicht bestimmt (unbefristetes 
Mietverhältnis) so kann das Mietverhältnis von beiden Parteien unter Einhaltung der 
gesetzlichen Kündigungsfrist (§ 580 a BGB) gekündigt werden. Wenn die Miete nach 
Tagen bemessen ist, kann die Kündigung danach gemäß § 580 a Abs 3 BGB an jedem 
Tag zum Ablauf des folgenden Tages ausgesprochen werden.

2.2. Bei befristet abgeschlossenen Mietverträgen ist die vereinbarte Mietdauer (Ter-
mine) für beide Parteien verbindlich, sie kann nur im gegenseitigen Einvernehmen 
verlängert oder verkürzt werden.

2.2.1. Eine Kündigung oder Stornierung des Vertrages ist, außer bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes im Sinne von § 543 BGB beiderseitig ausgeschlossen.

2.2.2. Im Falle eines vom Kunden veranlassten Rücktrittes von der verbindlichen Bu-
chung werden folgende Stornierungsgebühren, berechnet ab der ersten bestätigten 
Buchung, fällig:

• 20 % des Mietpreises bei mehr als 50 Tage vor dem vereinbarten Mietbeginn,   
 mindestens jedoch 200 € des Mietpreises
• 50 % des Mietpreises vom 49. bis 15. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn
• 80 % des Mietpreises bei weniger als 15 Tage vor Mietbeginn
• 90 % des Mietpreises am Tag der Anmietung oder bei Nichtabnahme

2.2.3. Der Mieter ist verp� ichtet, das Fahrzeug spätestens zum angegebenen Zeit-
punkt unter Berücksichtigung der üblichen Zeittoleranzen an den Vermieter zurück-
zugeben. Sofern der Mieter das Fahrzeug selbst beim Vermieter abgeholt hat, ist er 
verp� ichtet, das Fahrzeug zum Vermieter zurückzubringen. Sofern Abholung durch 
den Vermieter vereinbart ist, ist das Fahrzeug zum angegebenen Zeitpunkt zur Ab-
holung am vereinbarten Ort vom Mieter bereitzustellen.

2.2.4. Das Mietverhältnis verlängert sich nicht automatisch, wenn der Mieter das Fahr-
zeug nicht termingerecht zurückbringt und dem Vermieter übergibt. Im Falle einer 
verspäteten Rückgabe kann der Vermieter eine Entschädigung gemäß § 546 BGB in 
Höhe des vereinbarten Mietpreises vom Mieter verlangen.

3. Kaution, Zahlungsbedingungen

3.1. Eine Kaution in Höhe der Vereinbarung im Mietvertrag muss bei Fahrzeugüber-
nahme direkt an den Vermieter geleistet werden.

3.2. Bei ordnungsgemäßer und vertragsgemäßer Rückgabe des Fahrzeugs sowie 
nach erfolgter Mietvertragsendabrechnung wird die Kaution zurückerstattet. Alle 
anfallenden Zusatzaufwendungen und Kosten (z. B. Reinigungskosten, Toiletten-
reinigung, Betankungskosten, Schäden …) werden bei Rückgabe des Fahrzeugs mit 
der Kaution verrechnet, sofern diese durch den Mieter zu tragen sind. Infolge eines 
Schadensereignisses anfallende Reparaturkosten kann der Vermieter auf Basis eines 
Kostenvoranschlages abrechnen. Bis zur abschließenden Klärung der Höhe der Kosten 
und der Kostentragungslast hat der Vermieter das Recht die Kaution zurückzubehal-
ten.

3.3. Nach Erhalt der Reservierungsbestätigung hat der Mieter eine Anzahlung, min-
destens 50 % des gesamten Rechnungsbetrages, zu leisten und binnen fünf Werk-     
tagen auf das Konto des Vermieters zu überweisen. Sollte die Zahlung innerhalb des 
angegebenen Zeitraums nicht auf dem Vermieterkonto gutgeschrieben sein, wird die 
Buchung storniert und die Reservierung ist nicht weiter bindend.

4. Nutzung und Nutzungsverbote des Mietfahrzeugs

4.1. Die Benutzung des Fahrzeugs ist ausschließlich innerhalb Europäischen Union 
(EU) gestattet. Der Mieter hat bei der Benutzung von mautp� ichtigen Straßen für die 
rechtzeitige und vollständige Entrichtung der anfallenden Mautgebühr zu sorgen. 
Fahrten in außereuropäische Länder sind verboten sowie Fahrten in Kriegs- und Kri-
sengebiete.

4.2. Vom Vermieter generell nicht gestattet ist die Nutzung des Fahrzeugs zu folgen-
den Zwecken:

 4.2.1. Teilnahme an Wettrennen, Fahrertraining, Geländefahrten und ähnlichen  
     Nutzungen
 4.2.2. Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen oder sonst gefährlichen   
     Sto� en
 4.2.3. Jegliche Verwendung im Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten  

      oder Zoll- und Steuervergehen, insbesondere dem Transport von Sto� en,  
      die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

4.3. Die Benutzung des Fahrzeugs ist nicht gestattet, sofern der Mieter oder Fahrer 
nicht im Besitz einer gültigen in Deutschland anerkannten Fahrerlaubnis ist, ein Fahr-
verbot besteht oder die Fahrerlaubnis vorläu� g entzogen ist. Der Fahrer muss min-
destens das 25. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Jahren im Besitz 
eines für die jeweilige Fahrzeugklasse in Deutschland gültigen Führerscheins,  z. B. der 
Kl. III bzw. der Kl. B für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3.500 kg 
oder der Klasse C1 von mehr als 3.500 kg Gesamtgewicht sein. Bei zusätzlichem Mit-
führen eines Anhängers wird ebenfalls die nötige Fahrerlaubnis benötigt. Kommt es 
infolge fehlender Vorlage des Führerscheins zu einer verzögerten Übernahme, geht 
dies zu Lasten des Mieters. Kann weder im vereinbarten Übernahmezeitpunkt noch 
innerhalb einer angemessenen Nachfrist der Führerschein vorgelegt werden, ist der 
Vermieter berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Es � nden die Stornobedingungen 
der Zi� er 2 Anwendung.

4.4. Die Benutzung des Fahrzeugs ist nicht gestattet, sofern der Fahrer infolge Genus-
ses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen (fahruntüchtiger Fahrer).

4.5. Das Rauchen ist in den Fahrzeugen nicht erlaubt.

4.6. Das Mitführen von Haustieren bedarf einer gesonderten Absprache mit dem         
Vermieter.  

4.7. Hält sich der Mieter nicht an die in den vorstehenden Abschnitten 4.1 bis 4.6 ver-
einbarten Nutzungsverbote, liegt eine P� ichtverletzung des Mieters beim Gebrauch 
des Fahrzeugs vor.

5.  Kleinreparaturen, Kraftsto� e, Öle

5.1. Der während der Mietdauer verbrauchte Kraftsto� , Motoröl und andere Hilfs- und 
Betriebssto� e sind vom Mieter auf eigene Kosten zu bescha� en.

5.2. Kleine Instandsetzungen wie zum Beispiel der Austausch von Glühbirnen kann 
der Mieter selbst vornehmen oder bis zur Höhe von 150 € je Einzelfall ohne vorherige 
Absprache mit dem Vermieter durch eine Fachwerkstatt ausführen lassen. Der Ver-
mieter erstattet dem Mieter die Kosten gegen Vorlage eines Rechnungsbeleges und 
Vorlage des ausgetauschten beschädigten Teiles. Keine Kostenerstattung ohne Rech-
nungsbeleg. Eigenleistungen des Mieters werden nicht vergütet.

6.  Fürsorgep� ichten des Mieters und Haftung für Schäden

6.1. Der Mieter ist verp� ichtet, das Fahrzeug vor der Übernahme genauestens zu 
überprüfen. Falls Beschädigungen oder Mängel festgestellt werden, zeigt der Mieter 
diese dem Vermieter in Textform (z. B. per E-Mail) an.

6.2. Der Mieter ist verp� ichtet, das Fahrzeug ab dem Zeitpunkt der Übergabe so zu 
behandeln und zu benutzen, wie es ein verständiger auf die Werterhaltung bedachter 
Eigentümer tun würde. Insbesondere ist der Mieter auf seine Kosten verp� ichtet:

- Das Fahrzeug bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Hagel, Sturm, Überschwem- 
 mung, starker Schneefall) entsprechend gegen Beschädigungen zu sichern;
- Das Fahrzeug bei Besorgnis der Beschädigung durch Vandalismus auf eigene
 Kosten entsprechend zu sichern, zum Beispiel durch Abstellen in einer gesicherten  
 Garage;
- Signalisieren die Kontrollleuchten im Fahrzeug (z. B. für Ölstand/Öldruck, Wasser, 
 Temperatur, Bremsenverschleiß oder Sonstiges) ein Problem, so ist der Mieter ver 
 p� ichtet, sich entsprechend den in der Betriebsanleitung des Herstellers für das  
 Fahrzeug dafür vorgegebenen Hinweisen zu verhalten.
- Den Ölstand des Motors und der Nebenaggregate sowie den Reifendruck vor   
 jedem Antritt einer längeren Fahrt zu prüfen und ggf. entsprechend den Vorgaben  
 des Herstellers richtigzustellen.

6.3. Der Mieter hat im Rahmen seiner gegenüber dem Vermieter bestehenden allge-
meinen Fürsorge- und Sorgfaltsp� ichten für das gemietete Fahrzeug auch das Ver-
schulden von seinen Beifahrern und Mitreisenden zu vertreten. Beifahrer und Mitrei-
sender ist jeder, der sich mit Wissen und im Einverständnis mit dem Mieter im oder am 
Fahrzeug be� ndet.

6.4. Der Mieter haftet für alle Vermögensschäden des Vermieters, die aufgrund einer 
schuldhaften Verletzung seiner allgemeinen und nach diesem Mietvertrag bestehen-
den Fürsorgep� ichten entstehen, im gesetzlichen Umfang.
Der Vermieter ist bei Versicherungsfällen verp� ichtet, zunächst die Fahrzeugvoll- oder 
Fahrzeugteilversicherung (Voll- oder Teilkaskoversicherung) in Anspruch zu nehmen. 
Leistungen der Versicherung mindern die Schadensersatzp� icht des Mieters.

7.  Nicht unfallbedingte  Fahrzeugschäden u. technische  Defekte:

7.1. Der Mieter haftet für alle Schäden am Fahrzeug, die auf Bedienungsfehler wäh-
rend der Mietzeit zurückzuführen sind, im gesetzlichen Umfang.

7.2. Treten nach der Übergabe des Fahrzeugs an den Mieter nicht unfallbedingte 
technische Defekte am Fahrzeug auf, die die Gebrauchstauglichkeit wesentlich ein-
schränken, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung fristlos 
zu kündigen, sofern es nicht möglich ist, den Defekt durch eine Reparatur kurzfristig 
zu beheben.

7.3. Endet der Vertrag aufgrund einer fristlosen Kündigung gemäß Abschnitt 7.2.,       
so bleibt der Mieter zur Zahlung der vereinbarten Miete bis zum Zeitpunkt der                
Kündigung verp� ichtet. Auf alle etwa bestehenden weitergehenden Ansprüche,        
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insbesondere Schadensersatz einschließlich Ersatz von Mangelfolgeschäden ver-  
zichten die Parteien gegenseitig. Dieser Verzicht gilt nicht, wenn der Defekt vom      
Vermieter grob fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten ist.

7.4. Abschnitte 7.2. bis 7.3. gelten nicht, sofern der Mieter gemäß Abschnitt 7.1. we-
gen eines Bedienungsfehlers für den Schaden haftet, das heißt der Defekt auf einen
Bedienungsfehler des Mieters zurückzuführen ist.

7.5. Der Mieter hat dem Vermieter einen etwaigen technischen Defekt des Fahrzeugs 
unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt eine Anzeige, hat der Mieter dem Vermieter den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

8.   Verkehrsunfälle, Haftungsbeschränkung des Mieters:

8.1. Der Vermieter haftet nicht für Gegenstände, die vom Mieter in das Fahrzeug ein-
gebracht wurden, wie beispielsweise Reisegepäck, Kameras oder Fahrräder. Bei Ver-
kehrsunfällen ist der Vermieter verp� ichtet, dem Mieter alle zur Durchsetzung seiner 
eigenen Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche gegenüber Unfallgegnern 
erforderlichen Daten in Textform mitzuteilen, dies gilt auch für entsprechende An-
sprüche seiner Beifahrer und Mitreisenden.

8.2. Im Falle eines Verkehrsunfalles, sofern es sich nicht nur um einen Bagatellunfall 
handelt, durch den die Gebrauchstauglichkeit des Fahrzeugs nicht wesentlich einge-
schränkt ist, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung fristlos 
zu kündigen. Der Mieter bleibt auch in diesem Fall zur Zahlung der vereinbarten Miete 
bis zum Zeitpunkt der Kündigung verp� ichtet.

8.3. Bei Verkehrsunfällen (auch ohne Fremdbeteiligung), Brand, Wildschaden und 
sonstigen Schäden hat der Mieter unverzüglich die örtliche Polizei hinzuzuziehen 
und für die Aufnahme des Unfall- bzw. Schadenhergangs zu sorgen, den Vermieter 
zu benachrichtigen, dem Vermieter einen ausführlichen Unfallbericht mit beigefügter 
Unfallskizze zukommen zu lassen, bei Unfällen mit Fremdbeteiligung sind die Kenn-
zeichen der beteiligten Fahrzeuge und deren Haftp� ichtversicherungen und Namen 
und Anschriften der Fahrer und der Zeugen festzuhalten.

8.4. Bei allen Verkehrsunfällen haftet der Mieter – sofern ihm keine Obliegenheits- 
verletzung nach Abschnitt 8.3. oder 8.5. vorzuwerfen ist - für sämtliche Kosten, die 
durch eine fachgerechte Reparatur des Fahrzeugs (oder bei Totalschäden für die Kos-
ten der Wiederbescha� ung) dem Vermieter entstehen, für andere Schäden haftet der 
Mieter nicht. Keine Haftung des Mieters besteht auch insoweit als der Vermieter Scha-
densersatz von Unfallbeteiligten oder deren Versicherungen oder der für das Fahr-
zeug bestehenden Fahrzeugvoll- oder Fahrzeugteilversicherung (Voll- oder Teilkasko-
versicherung) erhält. In Höhe der mit der Versicherung vereinbarten Selbstbeteiligung 
ist ein Schaden aber regelmäßig durch Versicherungsleistungen nicht gedeckt und 
dann vom Mieter zu begleichen.

8.5. Führt das Verhalten des Mieters nach einem Verkehrsunfall (beispielsweise Un-
fall� ucht), oder das Verhalten des Mieters, welches für den Verkehrsunfall ursächlich 
war, ein Verstoß gegen die Nutzungsverbote nach Abschnitt 4 oder eine sonstige Ob-
liegenheitsverletzung des Mieters dazu, dass sich die für das Fahrzeug bestehende 
Fahrzeugvoll- oder Fahrzeugteilversicherung ganz oder teilweise auf Leistungsfreiheit 
nach den Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) gegenüber dem Ver-
mieter berufen kann, haftet der Mieter für alle Vermögensschäden des Vermieters im 
gesetzlichen Umfang, soweit diese nicht durch eine Versicherungsleistung gedeckt 
sind.
Die Vollkaskoversicherung kann sich beispielsweise auf Leistungsfreiheit berufen, 
wenn der Mieter das Fahrzeug unter Ein� uss von alkoholischen oder sonstigen be-
rauschenden Mitteln führt oder Unfall� ucht begeht.

8.6. Mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Befriedigung sämtlicher Schadensersatzan-
sprüche des Vermieters durch den Mieter tritt der Vermieter alle ihm möglicherweise 
gegenüber dritten Personen zustehenden Schadensersatzansprüchen zum Zwecke 
der Geltendmachung an den Mieter ab.

9.  Fürsorgep� icht und Haftung des Vermieters:

9.1. Der Vermieter ist verp� ichtet, die Regulierung von allen Fahrzeugschäden, die 
einen Versicherungsfall darstellen, bei den betre� enden Fahrzeugversicherungen 
zu verlangen, soweit dies nicht unwirtschaftlich oder o� ensichtlich aussichtslos er-
scheint.

9.2. Der Vermieter kann die Leistung verweigern, soweit diese für den Vermieter       
unmöglich ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Fahrzeug vor Beginn der 
Mietzeit durch einen Verkehrsunfall oder infolge höherer Gewalt bei Naturereignissen 
so beschädigt wurde, dass es nicht mehr gebrauchstauglich ist, und eine Reparatur 
oder Ersatzbescha� ung vor Beginn der Mietzeit nicht mehr möglich war oder einen 
Aufwand erfordert hätte, der unter Berücksichtigung der Mietdauer und des verein-
barten Gesamtmietpreises und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben 
Missverhältnis zum Leistungsinteresse des Mieters steht.

9.3. Der Vermieter kann die Leistung auch verweigern, wenn er keinen Versicherungs-
schutz durch eine Fahrzeugvollversicherung zu wirtschaftlich zumutbaren Bedingun-
gen erreichen kann.

9.4. Im Fall einer Nichtleistung gemäß Abschnitt 9.1. sind Schadensersatzansprüche 
gegenüber dem Vermieter - gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen, es sei 
denn, dem Vermieter fällt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last. Der Vermieter ist 
jedoch verp� ichtet, alle erhaltenen Zahlungen an den Mieter umgehend zurückzu-
zahlen.

9.5. Der Vermieter übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Fahrzeugs zu dem 

vom Mieter vorgesehenen Zweck.

9.6. Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters ist ausgeschlossen. Der 
Vermieter haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für leichte Fahrlässigkeit 
nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragsp� ichten. Diese Haftungsbeschränkun-
gen gelten nicht bei der Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit und 
nicht in dem Fall des arglistigen Verschweigens von Mängeln des Fahrzeugs.
Diese Haftungsbeschränkung gilt entsprechend für alle nach Vertragsschluss oder 
nach Überlassung des Fahrzeugs entstandenen Mängel des Fahrzeugs oder sonstige 
Schäden.

10.  Verlust von Schlüsseln oder Fahrzeugpapieren:

10.1. Sofern der Mieter den Verlust von Fahrzeugpapieren oder eines Schlüssels zu 
vertreten hat, ist er verp� ichtet, die Kosten der Ersatzbescha� ung zu tragen sowie den 
damit verbundenen Zeit- und sonstigen Aufwand des Vermieters zu entschädigen.

10.2. Der Zeitaufwand des Vermieters ist dabei in Höhe von 50 € je Stunde zu ent-
schädigen, es bleibt dem Mieter vorbehalten, den Aufwand des Vermieters durch 
Eigenleistungen zu minimieren.

11. Technische und optische Veränderungen:

11.1. Der Mieter darf an dem Fahrzeug keine technischen Veränderungen vorneh-
men.

11.2. Der Mieter ist nicht dazu befugt, das Fahrzeug optisch zu verändern, dazu zäh-
len insbesondere Lackierungen, Aufkleber oder Klebefolien.

12. Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges

12.1. Die Einhaltung der Straßenverkehrsgesetze beim Betrieb des Fahrzeugs und 
der Teilnahme am ö� entlichen Straßenverkehr im In- und Ausland ist ausschließlich 
Sache des Mieters.

12.2. Die Parteien vereinbaren die Geltung von deutschem Recht für ihre gegenseiti-
gen rechtlichen Beziehungen aus diesem Mietvertrag.

12.3. Für den Fall, dass der Mieter keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
hat, vereinbaren die Parteien, die Zuständigkeit deutscher Gerichte für die Entschei-
dung über Rechtsstreitigkeiten die aufgrund dieses Mietvertrages bzw. Mietverhält-
nisses entstehen könnten. Zuständig soll dabei das Gericht sein, bei dem der Vermie-
ter seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, sofern nicht das Amtsgericht ausschließlich 
zuständig ist, in dem sich das vermietete Mietobjekt be� ndet.

12.4. Wenn und soweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages gegen eine zwin-
gende gesetzliche Vorschrift verstößt, tritt an ihre Stelle die entsprechende gesetz-
liche Regelung.

13. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

13.1. Der Vermieter erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Mie-
ters/Fahrers zum Zwecke der Abwicklung des Mietvertrages als verantwortliche Stelle 
im Sinne Art. 6 Abs. 1 a) der DSGVO.

13.2.  Eine Übermittlung dieser Daten kann zu Vertragszwecken zwischen dem Ver-
mieter, der Anhänger- und Wohnmobilvermietung Niederkassel, und an andere be-
auftragte Dritte (z. B. Inkassounternehmen, Rechtsanwälte) erfolgen.

13.3. Darüber hinaus kann eine Weitergabe personenbezogener Vertragsdaten an 
Behörden erfolgen, wenn und soweit eine gesetzliche Verp� ichtung des Vermieters 
gegenüber der jeweiligen Behörde (z.B. Staatsanwaltschaft) besteht. Zusätzlich ist der 
Vermieter berechtigt, persönliche Daten des Mieters im Rahmen der Beantwortung 
von Anfragen seitens Behörden im Zusammenhang mit Anzeigen, die sich während 
der Mietdauer ergeben haben, wie z. B. Strafzettel, Bußgelder und sonstige Gebühren,
weiterzugeben. Eine Übermittlung an sonstige Dritte erfolgt nur, soweit dies für die 
Vertragserfüllung erforderlich ist, z.B. an das Kreditkartenunternehmen des Mieters 
zum Zweck der Abrechnung. Angefallenen Gebühren oder Kosten können somit        
direkt gegenüber dem Mieter geltend gemacht werden.

13.4. Der Vermieter behält sich vor bzw. hat einen Teil seiner Mietfahrzeug� otte mit 
einem modernen, satellitengestützten Ortungssystem ausgestattet. Dieses System er-
laubt es, die Positionsdaten des jeweiligen Fahrzeuges festzustellen und das Fahrzeug 
im Alarmfall (Diebstahl, Raub, Sabotage, Verstoß  gegen Einreisebeschränkungen) zu 
orten und stillzulegen. Sofern dabei personenbezogene Daten erhoben werden, nutzt 
der Vermieter diese ausschließlich zum Zwecke der Ortung und Stilllegung des
Fahrzeugs. Darüber hinaus darf eine Übermittlung nach Zi� er 13.2. erfolgen.

14.

Alle ergänzenden Vereinbarungen zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Schriftform. Zwingende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt und gelten 
als solche vereinbart. Die ganze oder teilweise Unwirksamkeit eines Teiles dieses Ver-
trages oder eines Teiles einer einzelnen Bestimmung lässt die Gültigkeit des übrigen 
Vertragsinhaltes unberührt. Bei Formfehlern gelten die beabsichtigten Regelungen 
sinngemäß.
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